
- 3204e - 
 
 
 

1. Änderung des Geschäftsverteilungsplanes  

des Verwaltungsgerichts Arnsberg für die richterlichen Geschäfte  

im Jahr 2019 
 

 

Das Präsidium hat beschlossen: 

 

 

1. Nr. 6 des Geschäftsverteilungsplans 2019 wird mit Wirkung zum 

18. Januar 2019 wie folgt neu gefasst: 

 

Für Asylbewerber, die sich auf eine Verfolgung in Syrien berufen, die im 

Zeitpunkt des Klageeingangs/Verfahrenseingangs nicht zugleich die türki-

sche Staatsangehörigkeit oder eine Verfolgung in der Türkei geltend ma-

chen und deren Verfahren nach dem 31. Mai 2016 eingegangen sind oder 

eingehen, ist zuständig:   

 

a) die 1. Kammer, soweit die Nachnamen der Asylbewerber mit 

D, L, M, P, Q, U, V, W, X oder Y beginnen,  

 

b) die 2. Kammer, soweit die Nachnamen der Asylbewerber mit 

den Buchstaben der Buchstabengruppe Alk oder den Buchsta-

ben B oder R beginnen, 

 

c) die 4. Kammer, soweit die Nachnamen der Asylbewerber mit 

den Buchstaben C, G, H, J, K, N, O, Sa, So oder Z beginnen,  

 

d) die 5. Kammer, soweit die Nachnamen der Asylbewerber mit 

den Buchstaben der Buchstabengruppe Ahm bis Ald, Alj sowie 

Alt bis Azz oder mit dem Buchstaben S – soweit nicht die 4. 

Kammer zuständig ist – beginnen,  

 

e) die 7. Kammer, soweit die Nachnamen der Asylbewerber mit 

den Buchstaben E (Eingänge bis zum 31. Dezember 2016), F, I 

(Eingänge bis zum 31. Dezember 2016) oder T beginnen,  

 

f) die 10. Kammer, soweit die Nachnamen der Asylbewerber mit 

den Buchstaben der Buchstabengruppe All bis Als beginnen,  

 



g) die 12. Kammer, soweit die Nachnamen der Asylbewerber mit 

den Buchstaben der Buchstabengruppe Aaa bis Ahl, Ale bis 

Ali, oder mit den Buchstaben E oder I (Buchstaben E und I je-

weils Eingänge ab dem 1. Januar 2017) beginnen. 

 

Für die hierdurch nicht verteilten Asylbewerber, die sich auf eine Verfol-

gung in Syrien berufen, bleibt die 4. Kammer zuständig. 

 

2. In der Aufzählung der Güterichter in Nr. 3 des Geschäftsverteilungsplans 

wird mit sofortiger Wirkung Richter am VG Schütze gestrichen. 

 

3. Im Geschäftsbereich der 9. Kammer werden mit sofortiger Wirkung die 

Schlüsselzahlen zum Sachgebiet „Zuweisungs-, Bestimmungs- und Vertei-

lungsrecht nach dem Asylgesetz“ in 1820, 1920 geändert. 

 

4. Im Geschäftsbereich der 13. Kammer werden mit sofortiger Wirkung die 

Schlüsselzahlen zum Sachgebiet „Streitigkeiten nach dem Flüchtlingsauf-

nahmegesetz einschließlich Maßnahmen der Gemeinden zur Übernahme 

und Unterbringung der in § 2 dieses Gesetzes genannten Personen“ in 

1820, 1920 geändert. 

 

5. Mit Wirkung vom 1. Februar 2019 tritt Richterin Grotheer von der 

9. Kammer in die 3. Kammer über. Gleichzeitig tritt Richter Noll von der 

3. Kammer in die 9. Kammer über. 

 

 

Arnsberg, 15. Januar 2019 

 

 

Jaenecke Schäfer Lemke 

 

 

Camen  Brüggemann 

 

 

Fischer Spiegel Dr. Gelberg   

 


